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Ihre Ansprüche auf 
Sozialleistungen #EULabourAuthority

#EU4SocialSecurity

Umzug 
innerhalb der EU 

Unterstützung und Beratung Weitere Informationen 

Ins Ausland 
entsandt 

Arbeiten im 
Ausland 

Ihre Ansprüche auf 
Sozialleistungen sind 
geschützt, wenn Sie 
innerhalb der EU umziehen. 
Jedes Land verfügt jedoch 
über ein eigenes 
Sozialversicherungssystem. 
Überprüfen Sie, welche 
Ansprüche Sie in Ihrem 
Gastland haben.

Wenn Sie Probleme haben, können Ihnen EU-Dienste wie Your Europe Advice, EURES 
oder SOLVIT helfen, Ihre Ansprüche zu verstehen und geltend zu machen.

ela.europa.eu/social-security-campaign

Wenn Sie innerhalb der 
EU umziehen, sind Sie 
jeweils nur in einem 
Land versichert. Das ist 
in der Regel das Land, 
in dem Sie arbeiten.

Wenn Sie vorübergehend in ein 
anderes Land entsandt werden, 
bleiben Sie in Ihrem Heimatland 
versichert (nachzuweisen mit einem 
PDA1-Formular).

Krank oder mit einem 
Kind im Ausland 
Wenn Sie im Ausland medizinische Versorgung 
benötigen, können Sie diese dort in Anspruch 
nehmen, unabhängig davon, wo Sie in der EU 
versichert sind. Ihre Geldleistungen bei Krankheit, 
Mutterschaft und Vaterschaft werden jedoch von 
Ihrem Versicherungsland gezahlt.

Familienleistungen 
Familienleistungen werden auch dann gezahlt, 
wenn Familienangehörige in anderen Ländern 
wohnen, wobei Vorschriften zur Vermeidung 
von Doppelzahlungen gelten. 

Arbeitslosigkeit 
Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz 
verlieren, werden Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit in der Regel von 
dem Land gezahlt, in dem Sie 
zuletzt gearbeitet haben, wobei 
Ihre Versicherungszeiten aus 
anderen Ländern angerechnet 
werden. Sie können überall in 
der EU eine neue Arbeit suchen.

Arbeitsunfall oder 
Berufskrankheiten 
Wenn Sie im Ausland einen 
Arbeitsunfall haben oder an einer 
Berufskrankheit leiden, haben Sie 
Anspruch auf medizinische 
Versorgung in dem Land, in dem 
der Unfall passiert bzw. die 
Krankheit aufgetreten ist, auch 
wenn Sie anderswo versichert sind. 
Die Geldleistungen werden von 
Ihrem Versicherungsland gezahlt.

Bei der Gewährung der Rente 
wird Ihre gesamte 
Berufslaufbahn in der EU 
berücksichtigt. Jedes Land, in 
dem Sie mindestens ein Jahr 
lang versichert waren, zahlt 
Ihnen eine Rente, deren 
Höhe sich nach der Dauer 
Ihrer Beschäftigung in 
diesem Land richtet– und Sie 
können diese Rente überall 
in der EU erhalten.

Rente 

EUROPÄISCHE ARBEITSBEHÖRDE


